
Macintosh HD:Users:Elmar:.Trash:Urteil-Heilen-040302.doc 

Auszug aus einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 2. März 2004 
 

Die Verfassungsbeschwerde betrifft den Umfang der Erlaubnispflicht nach dem 
Heilpraktikergesetz in einem Fall des so genannten geistigen Heilens (durch Handauflegen) 

 

…Die angegriffenen Entscheidungen haben Bedeutung und Tragweite dieses Grundrechts 
verkannt, indem sie die Tätigkeit des Beschwerdeführers als "Ausübung der Heilkunde" im 
Sinne des Heilpraktikergesetzes angesehen haben. Die hieraus abgeleitete Erlaubnispflicht 
führt zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der Berufswahlfreiheit des 
Beschwerdeführers… 

…Die Heilertätigkeit des Beschwerdeführers beschränkt sich nach seinen unwidersprochen 
gebliebenen Angaben in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren auf die Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte seiner Patienten durch Handauflegen. Ärztliche Fachkenntnisse sind hierfür 
nicht erforderlich, zumal der Beschwerdeführer unabhängig von etwaigen Diagnosen einheitlich 
durch Handauflegen handelt. Eine mittelbare Gesundheitsgefährdung durch die Vernachlässigung 
notwendiger ärztlicher Behandlung ist mit letzter Sicherheit nie auszuschließen, wenn Kranke außer 
bei Ärzten bei anderen Menschen Hilfe suchen. Dieser Gefahr kann aber gerade im vorliegenden 
Fall durch das Erfordernis einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz nicht adäquat vorgebeugt 
werden. Arzt und Heilpraktiker stehen einander im Behandlungsansatz viel näher als die Heiler. 
Wer einen Heilpraktiker aufsucht, wird den Arzt eher für entbehrlich halten, weil ein Teil der 
ärztlichen Funktion vom Heilpraktiker übernommen werden darf. Deshalb wird bei den 
Heilpraktikern das Vorliegen gewisser medizinischer Kenntnisse geprüft und für die Erteilung der 
Erlaubnis vorausgesetzt. Die Heilpraktikererlaubnis bestärkt den Patienten in gewisser Hinsicht in 
der Erwartung, sich in die Hände eines nach heilkundlichen Maßstäben Geprüften zu begeben. 
Diesen Eindruck möchte der Beschwerdeführer eher vermeiden. Er entspräche nicht dem 
"Berufsbild", das er seiner Antragstellung und der bisherigen Betätigung zugrunde gelegt hat. Ein 
Heiler, der spirituell wirkt und den religiösen Riten näher steht als der Medizin, weckt im 
Allgemeinen die Erwartung auf heilkundlichen Beistand schon gar nicht. Die Gefahr, 
notwendige ärztliche Hilfe zu versäumen, wird daher eher vergrößert, wenn geistiges Heilen 
als Teil der Berufsausübung von Heilpraktikern verstanden wird… 

…Da die mit der Tätigkeit verbundenen Gesundheitsgefahren ersichtlich nur im Versäumen 
ärztlicher Hilfe liegen können, muss lediglich sichergestellt werden, dass ein solches Unterlassen 
nicht vom Beschwerdeführer veranlasst oder gestärkt wird. Einer Überprüfung seiner Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf den Gebieten, die den Heilpraktiker kennzeichnen, bedarf es hierzu aber nicht. 
Ausreichend sind vielmehr charakterliche Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln. 
Es muss gewährleistet sein, dass der Beschwerdeführer die Kranken zu Beginn des Besuchs 
ausdrücklich darauf hinweist, dass er eine ärztliche Behandlung nicht ersetzt. Das kann etwa 
durch einen gut sichtbaren Hinweis in seinen Räumen oder durch entsprechende 
Merkblätter, die zur Unterschrift vorgelegt werden, geschehen (vgl. hierzu auch LG Verden, 
MedR 1998, S. 183 mit Anmerkung Taupitz)… 

Die Forderung an den Beschwerdeführer, eine Heilpraktikerprüfung abzulegen, ist 
unangemessen, weil eine solche Prüfung mit der Tätigkeit, die der Beschwerdeführer 
auszuüben beabsichtigt, kaum noch in einem erkennbaren Zusammenhang steht. Die in der 
Heilpraktiker-Prüfung geforderten Kenntnisse in Anatomie, Physiologie, Pathologie sowie in 
Diagnostik und Therapie kann er sämtlich bei seiner Berufstätigkeit nicht verwerten. 


